
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§8a SGB VIII): 

Landesbeirat empfiehlt Mustervereinbarung 
für Träger der Jugendarbeit

Insbesondere nach dem 

Fall „Kevin” in Bremen hat 
die Kindeswohlgefährdung in 
der öffentlichen Debatte ei-
nen höheren Stellenwert be-

kommen. Deshalb sollen 
auch Träger der Jugendhilfe 
und der Jugendarbeit stärker 

als bislang auf  Anzeichen für 
eine Kindeswohlgefährdung 
achten und ggf. reagieren. 

Mit dem 2005 in Kraft getre-
tenen § 8a SGB VIII wird 
diese Verpflichtung auch im 
Kinder- und Jugendhilfege-
setz vereinbart. Davon sind 
unter bestimmten Umstän-

den auch Jugendverbände 
und Jugendringe betroffen.!
Der Landesbeirat für Jugend-
arbeit hat nun eine Muster-
vereinbarung entworfen und 
den kommunalen Jugendäm-
tern empfohlen, entsprechen-
de Vereinbarungen abzu-
schließen. 

Für wen diese Musterverein-
barung wichtig ist, worum es 
genau geht und was ihr be-
achten müsst, darüber infor-
mieren wir euch auf  den fol-
genden Seiten.

1. Worum es geht

Leider kommt es immer wie-
der zu Fällen, in denen das 
Wohl von Kindern und Ju-
gendlichen gefährdet ist. Un-
ter der Gefährdung des Kin-
deswohls versteht der Gesetz-
geber nicht nur die unmittel-
bare Ausübung von körperli-
cher oder seelischer Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen 
(zum Beispiel wenn ein Kind 
geschlagen oder sexuell miss-
braucht wird), sondern auch, 
wenn ein junger Mensch in 
seiner Entwicklung so einge-
schränkt wird, dass seine E-
xistenz dadurch Schaden 
nimmt. Das ist zum Beispiel 
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dann der Fall, wenn ein Kind 
nicht regelmäßig die Schule 
besucht oder die Gesundheit 
des Kindes leidet. Laut Ge-
setz sind die Eltern verpflich-
tet, dafür Sorge zu tragen, 
dass das Wohl ihres Kindes 
nicht gefährdet wird. 

Das Jugendamt muss, wenn 
das Wohl des Kindes erheb-
lich gefährdet ist, eingreifen 
und geeignete Maßnahmen 
einleiten. Da das Jugendamt 
aber nicht überall sein kann, 
sind auch Träger der Jugend-
hilfe und der Jugendarbeit 
verpflichtet, bei einem ent-
sprechenden Verdacht das 
Jugendamt zu informieren. 
Die nun vorliegende Muster-
vereinbarung soll die Verant-
wortung der Träger stärker in 
deren Bewusstsein bringen 
und beinhaltet eine Verpflich-
tung für beide Vertragspartei-
en –!den Träger und das Ju-
gendamt.

2. Wer muss eine solche 
Vereinbarung unter-
zeichnen?
Die Vereinbarung muss 
grundsätzlich nur von den 
Trägern abgeschlossen wer-
den, die hauptamtliche Fach-
kräfte beschäftigen. Träger, 
die nur mit ehrenamtlichen 
Kräften arbeiten, müssen da-
her eine solche Vereinbarung 
nicht unterzeichnen. In den 
Kommentaren zum Gesetz 
wird ausdrücklich darauf  
hingewiesen, dass Jugendlei-
ter-innen nicht als Fachkräfte 
nach dem Gesetz anzusehen 
sind.

Ferner sind freie Träger nur 
an den Stellen betroffen, wo 
sie „Träger von Einrichtun-

gen und Diensten” sind. Was 
genau Einrichtungen und 
Dienste sind, wird im SGB 
VIII nicht definiert, das SGB 
XII versteht darunter statio-
näre und teilstationäre Ein-
richtungen, in denen Leis-
tungsberechtigte leben und 
Hilfen erhalten. Dies dürfte 
nur auf  die wenigsten Träger 
der Jugendarbeit zutreffen.

3. Wozu verpflichtet 
sich der Träger in der 
Vereinbarung?
Bei den Trägern, die haupt-
amtliches Personal beschäfti-
gen, muss der Träger als Ver-
tragspartner dafür Sorge tra-
gen, dass diese Fachkräfte den 
Schutzauftrag, wie er im Ge-
setz beschrieben wird, wahr-
nehmen. Dazu gehört es z.B., 
im Zusammenspiel mit den 
Erziehungsbeauftragten und 
dem Jugendamt eine Gefähr-
dung des Kindeswohls abzu-
wenden. 

Außerdem müssen die Träger 
alle für sie tätigen Personen 
–!und dies betrifft dann auch 
die Jugendleiter-innen und 
andere haupt- oder ehren-
amtliche Mitarbeiter-innen 
–!über Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung in-
formieren und ihnen eine 
entsprechende Auflistung an 
die Hand geben (siehe An-
hang). 

Die weiteren Details der Ver-
pflichtung werden aus der 
Vereinbarung ersichtlich.

4. Wozu verpflichtet 
sich das Jugendamt?
Das Jugendamt seinerseits ist 
dazu verpflichtet, die entspre-
chenden Mitteilungen der 

Träger aufzunehmen und zu 
prüfen und eine erfahrene 
Fachkraft zur Verfügung zu 
stellen, die dann gemeinsam 
mit den Mitarbeiter-inne-n 
des freien Trägers die Ein-
schätzung des Gefährdungsri-
sikos vornimmt.

Wenn daher Vereinbarungen 
mit Trägern der Jugendarbeit 
abgeschlossen werden (müs-
sen), muss das Jugendamt 
bspw. auch dafür Sorge tra-
gen, dass diese Fachkraft zu 
den Zeiten zu erreichen ist, 
zu denen Maßnahmen der 
Jugendarbeit stattfinden (Feri-
enzeiten, Wochenenden, 
Abends,...). Außerdem sollte 
die Fachkraft bspw. als Refe-
rent-in für Aus- und Fortbil-
dungen eingeladen werden 
können.

5. Kann die Vereinba-
rung auch mit anderen 
Trägern abgeschlossen 
werden?
Wenn beide Vertragsparteien 
einverstanden sind, kann ein 
solcher Vertrag auch mit an-
deren Trägern der Jugendar-
beit abgeschlossen werden. 
Da jedoch dann keine rechtli-
che Verpflichtung zu einer 
solchen Vereinbarung bes-
teht, sollte eine solche Ver-
einbarung nicht zur Förder-
voraussetzung  gemacht wer-
den –!weder für eine Maß-
nahmen- noch für eine Regel-
förderung.

6. Schutz des Kindes-
wohls sollte auch Auf-
gabe der Jugendarbeit 
sein!
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Unabhängig von der gesetzli-
chen Verpflichtung, eine sol-
che Vereinbarung abschlie-
ßen zu müssen oder auch 
nicht, sollten sich dennoch 
alle Träger der Jugendarbeit 
ihrer Verantwortung für den 

Schutz des Kindeswohls be-
wusst sein. 

Daher sollten auch Jugendlei-
ter-innen für Anzeichen einer 
Kindeswohlgefährdung  sen-
sibilisiert werden – Jugend-
verbände können und sollten 

das Thema in ihre Juleica-
Ausbildungen oder andere 
Seminare einbinden. Dies 
hilft den Jugendleiter-inne-n 
im Notfall mit einer konkre-
ten Situation umzugehen.

Persönliche Eignung von Fachkräften (§72a SGB VIII): 

Auch weiterhin kein Führungszeugnis 
für Jugendleiter-innen nötig!
„Der Landesjugendhilfeaus-
schuss stellt fest, dass die 
Träger der Jugendarbeit für 
ihre ehrenamtlichen Mitar-
beiter-innen keine polizeili-
chen Führungszeugnisse 
benötigen. Selbiges gilt für 
Inhaber-innen der Juleica 
und bei der Beantragung 
der Jugendleiter/in-Card. ... 
Das Landesjugendamt wird 
aufgefordert, die kommuna-
len Jugendämter entspre-
chend zu informieren.”

So lautet es in dem ein-
stimmigen Beschluss des 
Landesjugendhilfeausschus-
ses, den dieser in seiner Sit-
zung am 13.12.2006 auf  
Antrag des Landesjugend-
rings Niedersachsen e.V. 
beschlossen hat. Des Weite-
ren stellt der NLJHA fest, 
dass sich §72a des KJHG 
ausschließlich auf  haupt-
amtlich Beschäftigte bei den 

öffentlichen Trägern der 
Jugendhilfe bezieht.

Durch die Neufassung des § 
72a KJHG war es bundes-
weit zu Verunsicherungen 
gekommen, ob dies auch 
Konsequenzen für Ehren-
amtliche haben müsste. 
Dies führte zu Verunsiche-
rungen und teilweise zu un-
terschiedlichen Anforde-
rungen bei den verschiede-
nen Jugendämtern.

Eine – vom Gesetzgeber 
nicht vorgesehene – Aus-
weitung des § 72a KJHG 
auf  die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter-innen hätte 
gravierende Auswirkungen 
auf  die Bereitschaft junger 
Menschen, sich ehrenamt-
lich zu engagieren und/
oder die Juleica zu beantra-
gen, so die Befürchtung des 
Landesjugendrings, der sich 
der Ausschuss anschloss.

Daher war es notwendig, 
eine landesweit einheitliche 
Regelungen anzustreben, 
deren Ziel es ist, nicht nur 
das Kindeswohl zu schüt-
zen, sondern auch ehren-
amtlich Engagierte vor zu-
sätzlichen Anforderungen 
und einem übertriebenen 
bürokratischen und finan-
ziellen Aufwand (für die 
Engagierten und die Träger 
der Jugendarbeit) zu be-
wahren.

Bereits jetzt prüfen die Trä-
ger sehr genau, für welche 
Jugendleiter-innen sie die 
Juleica beantragen und ob 
diese über eine ausreichen-
de persönliche Eignung ver-
fügen. Dadurch wird eine 
Gefährdung des Kindes-
wohls durch Jugendleiter-
innen bereits jetzt ausrei-
chend ausgeschlossen. 
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LJREXPRESS einfach abonnieren!
Wenn du LJREXPRESS nicht direkt vom LJR bekommen hast, zukünftig aber aus 
erster Hand informiert werden willst, dann schick einfach eine E-Mail mit deinem Na-
men, der E-Mail-Adresse, dem Namen des Trägers, für den du aktiv bist, und deine 
Funktion in der Jugendarbeit an info@ljr.de



Arbeitsbefreiung für Angestellte des Landes Niedersachsen

Bei „Sonderurlaub” kann auch weiterhin 
Lohnfortzahlung gewährt werden  
Nach Inkrafttreten des neu-
en Tarifvertrags für Ange-
stellte des Landes Nieder-
sachsen (TV-L) sah es zu-
nächst so aus, dass die 
Lohnfortzahlung für Ange-
stellte gestrichen würde, die 
sich ehrenamtlich  als Tea-
mer-in bei Maßnahmen der 

Jugendarbeit oder des Ju-
gendsports engagieren und 
dafür eine zusätzliche Ar-
beitsbefreiung in Anspruch 
nehmen. Ein Erlass des 
Niedersächsischen Finanz-
ministeriums schafft nun 
Klarheit: Auch zukünftig 
kann die Regelung, die für 

Beamte im Landesdienst 
gilt (§4 Abs. 2 Satz 2 der 
Nds. Sonderurlaubsverord-
nung), auch für Angestellte 
angewendet werden. 

Damit kann auch zukünftig 
Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung der Bezüge 
gewährt werden. 

LJREXPRESS

Zusätzlicher Service für die 
Jugendarbeit in Niedersachsen
Dies ist die erste Ausgabe 
vom LJREXPRESS. Diese 
PDF-Broschüre soll zukünf-
tig in loser Folge erscheinen.

Mit dieser Form der Infor-
mation wollen wir eine Lü-
cke schließen, die sich zwi-
schen unserem E-Mail-
Newsletter „hottest news” 
und der Publikation „korre-
spondenz” auftut:

Mit der „hottest news” in-
formieren wir auch weiter-
hin über aktuelle Veranstal-
tungen und jugendpoliti-
sche Informationen –!in 
aller Kürze und ggf. mit 
weiteren Informationen auf 
www.ljr.de.

In der „korrespondenz” 
können wir sehr viel aus-
führlicher berichten und 
erreichen eine breitere Ziel-
gruppe, doch erscheint die 
„korrespondenz” nicht im-
mer so schnell, wie es 
manchmal notwendig wäre.

Deshalb nun ein „Zwi-
schending”: Als PDF-Bro-
schüre verteilen wir nun 
wichtige Eilmeldungen zur 
Jugendarbeit und Jugendpo-
litik in Niedersachsen, die 
für die regionale Ebene der 
Jugendverbände, für die 
kommunalen Jugendringe 
und die Jugendpflegen und 
Jugendämter von Interesse 
sind.

Wir senden diesen Newslet-
ter an die Jugendverbände, 
Jugendpflegen und Jugend-
ringe in Niedersachsen, de-
ren E-Mail-Adressen uns 
bekannt sind und ermun-
tern alle Bezieher-innen, 
den LJREXPRESS an an-
dere haupt-und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter-innen wei-
terzuleiten.

Interessierte, die den 
LJREXPRESS nicht direkt 
vom LJR erhalten haben, 
melden sich bitte direkt 
beim LJR unter info@ljr.de, 
dann nehmen wir euch 
auch in den Verteiler auf !
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ANHANG:

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung
Die nachfolgend aufgeführten 

Anhaltspunkte sind keine ab-

schließende Auflistung,

sie erfassen nicht alle denkba-

ren Gefährdungssituationen.

Äußere Erscheinung des Kindes 
oder der/des Jugendlichen
• Massive oder wiederholte 

Zeichen von Verletzungen 

(z.B. Blutergüsse, Striemen, 

Narben, Knochenbrüche, 

Verbrennungen) ohne er-

klärbar unverfängliche Ur-

sache bzw. häufige Kran-

kenhausaufenthalte auf-

grund von angeblichen Un-

fällen 

• Erkennbare Unterernährung

• Erkennbarer Flüssigkeits-

mangel (Dehydrierung)

• Fehlen jeder Körperhygiene 

(z.B. Schmutz-" und Kot-

reste auf  der Haut des Kin-

des, faulende Zähne)

• Mehrfach völlig witterungs-

unangemessene oder völlig 

verschmutzte Bekleidung

Verhalten des Kindes oder der/
des Jugendlichen
• Wiederholte oder schwere 

gewalttätige und/oder sexu-

elle Übergriffe gegen andere 

Personen

• Kind/Jugendliche/r wirkt 

berauscht und/oder be-

nommen bzw. im Steuern 

seiner Handlungen unkoor-

diniert (Einfluss von Drogen,  

Alkohol, Medikamenten)

• Wiederholtes apathisches 

oder stark verängstigtes Ver-

halten des Kindes/Jugendli-

chen

• Äußerungen des Kindes/Ju-

gendlichen, die auf  Miss-

handlungen, sexuellen Miss-

brauch oder Vernachlässi-

gung hinweisen 

• Kind Jugendliche/r hält sich 

wiederholt zu altersunange-

messenen Zeiten ohne Er-

ziehungsperson in der Öf-

fentlichkeit auf  (z.B. nachts 

allein auf  dem Spielplatz)

• Kind/Jugendliche/r hält 

sich an jugendgefährdenden 

Orten auf  (z.B. Strichersze-

ne, Lokale aus der Prostitu-

tionsszene, Spielhalle, 

Nachtclub)

• Offensichtlich schulpflichtige 

Kinder/Jugendliche bleiben 

ständig oder häufig der 

Schule fern

• Kind/Jugendliche/r begeht 

gehäuft Straftaten

Verhalten der Erziehungsperso-
nen der häuslichen Gemein-
schaft
• Wiederholte oder schwere 

Gewalt zwischen Erzie-

hungspersonen

• Nicht ausreichende oder 

völlig unzuverlässige Bereit-

stellung von Nahrung

• Massive oder häufige kör-

perliche Gewalt gegenüber 

dem Kind/Jugendlichen 

(z.B. Schütteln, Schlagen, 

Einsperren)

• Gewährung des unbe-

schränkten Zugangs zu Ge-

walt verherrlichenden oder 

pornographischen Medien 

• Verweigerung der Krank-

heitsbehandlung oder Förde-

rung behinderter Kinder/

Jugendlicher

• Isolierung des Kindes/Ju-

gendlichen (z.B. Kontakt-

verbot zu Gleichaltrigen)

Familiäre Situation
• Wiederholter unbekannter 

Aufenthalt der Familie

• Obdachlosigkeit (Familie 

bzw. Kind lebt auf  der Stra-

ße) 

• Kleinkind wird häufig oder 

über einen längeren Zeit-

raum unbeaufsichtigt oder in 

Obhut offenkundig ungeeig-

neter Personen gelassen 

• Kind/Jugendliche/r wird 

zur Begehung von Straftaten 

oder sonst verwerflichen 

Taten eingesetzt (z.B. 

Diebstahl, Bettelei)

Persönliche Situation der Erzie-
hungspersonen der häuslichen 
Gemeinschaft
• Stark verwirrtes Erschei-

nungsbild (führt Selbstge-

spräche, reagiert nicht auf  

Ansprache) 

• Häufige berauschte und/o-

der benommene bzw. einge-

schränkt steuerungsfähige 

Erscheinung, die auf  massi-

ven, verfestigten Drogen-, 

Alkohol- bzw. Medikamen-

tenmissbrauch hindeutet

Wohnsituation
• Wohnung ist stark vermüllt, 

völlig verdreckt oder weist 

Spuren äußerer Gewaltan-

wendung auf  (z.B. stark be-

schädigte Türen) 

• Nichtbeseitigung von erheb-

lichen Gefahren im Haus-

halt (z.B. durch defekte 

Stromkabel oder Steckdo-

sen, Herumliegen von 

„Spritzbesteck“) 

• Das Fehlen von eigenem 

Schlafplatz des Kindes/Ju-

gendlichen bzw. von jegli-

chem Spielzeug des Kindes 
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